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Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (Kurzarbeitsentschä-

digung für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Unserem Verband gehören rund 3'500 Unternehmungen aus den Branchen Sanitär, Spenglerei/Gebäu-

dehülle, Heizung, Klima/Kälte, Lüftung, Rohrleitungsbau/Werkleitungen sowie Solarinstallationen an. In 

diesen Unternehmungen bestehen rund 50‘000 Arbeitsverhältnisse, wobei die Arbeitnehmenden unse-

rer Hersteller-Lieferanten in dieser Zahl nicht enthalten sind. suissetec engagiert sich für eine gute Aus-

bildungskultur und attraktive Ausbildungsplätze in der Gebäudetechnikbranche. Aus diesem Grund ma-

chen wir hiermit gerne von der Möglichkeit zur Stellungnahme Gebrauch.  

Ziel der Vorlage 

Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind bestimmte Betriebe, darunter auch Lehrbetriebe, gezwungen, 

auf das Instrument der Kurzarbeitsentschädigung zurückzugreifen. Die Berufsbildnerinnen und Berufs-

bildner, die für die Ausbildung von Lernenden zuständig sind und aus diesem Grund trotz fehlender Auf-

träge arbeiten, erleiden keinen effektiven Arbeitsausfall. Somit verlieren die Berufsbildnerinnen und Be-

rufsbildner ihren Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, da diese nur für effektiv ausgefallene Arbeits-

zeit ausgerichtet wird. Dies kann zur Folge haben, dass der Arbeitgeber auf die Anwesenheit der Berufs-

bildnerinnen und Berufsbildner im Betrieb verzichtet, um für sie weiterhin Kurzarbeit geltend zu ma-

chen. 

Neu sollen Berufsbildnerinnen und Berufsbildner während denjenigen Stunden, in welchen sie einen an-

rechenbaren Arbeitsausfall erleiden, die Ausbildung und Betreuung der Lernenden im Betrieb fortsetzen 
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dürfen, sofern die Ausbildung der Lernenden nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Diese Anpas-

sung soll sicherstellen, dass die Ausbildung der Lernenden nicht unterbrochen wird, wenn ihr Lehrbe-

trieb Kurzarbeit anordnet. 

Stellungnahme suissetec 

Für suissetec ist es sehr wichtig, dass jederzeit eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung sicherge-

stellt ist. Die Revision sorgt dafür, dass auch bei Kurzarbeit die Lernenden auf die kompetente Betreuung 

ihrer Berufsbildnerinnen und Berufsbildner zählen können. Des Weiteren sind die finanziellen Auswir-

kungen auf den Bund sowie die Wirtschaft äusserst gering. Aus diesen Gründen unterstützt suissetec 

das vorliegende Geschäft.  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüssen 

 

 

Alois Gartmann Nicolas Spörri 
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